
Kein Beamter nach dem Referedariat?
Beitrag von „volare“ vom 31. Januar 2006 20:30

Hallo Bolzbold,

du hast schon Recht, allerdings steht ganz hinten im Schulgesetz zum Thema Inkrafttreten,
Außerkrafttreten etc. (§133 Abs. 2) folgende Formulierung: "Die Regelung des §57 Abs. 4 Satz 2
tritt am 31. Dezember außer Kraft."
Raffiniert gemacht.

Viele Grüße
volare
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